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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1975

Norm

StGB §323

Rechtssatz

Sinn und Zweck der Anordnungen des § 323 Abs 1 und Abs 2 zweiter Satz StGB ist höchstens eine Besserstellung,

niemals aber eine Schlechterstellung des Täters gegenüber der bisherigen Rechtslage.
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